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Als Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland möchten wir 

zu dem Entwurf Stellung nehmen, da unsere Mitglieder davon betroffen sind. Wir bitten 

auch um Beteiligung der Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW) im 

weiteren Verfahren. 

Unsere Mitglieder, die zu hundert Prozent in öffentlicher Hand gehaltenen 

Wasserversorger, Abwasserentsorger, wasserwirtschaftliche Zweckverbände, 

sondergesetzliche Verbände in NRW und Wasser- und Bodenverbände arbeiten in 

verschiedenster Weise zusammen. Damit wird eine effiziente und wirtschaftliche 

Aufgabenerfüllung gewährleistet. Auch Innovationen können damit schnell und 

erfolgreich implementiert werden. Die Interkommunale Zusammenarbeit ist ein 

erprobtes und bewährtes Instrument für die Kommunen, ihre Leistungen auch weiterhin 

für ihre Bürgerinnen und Bürger mit hoher Qualität und kostengünstig zu erbringen. 

Eine weitgehende Aufnahme dieser Leistungen und Aufgabenerfüllungen in das 

Umsatzsteuersystem würde die Ziele der Interkommunalen Zusammenarbeit 

konterkarieren. 

Im Interesse dieser Interkommunalen Zusammenarbeit sollten die MwSt.-Regelungen 

weiterhin einen umsatzsteuerfreien Gestaltungsraum für die regionale und lokale 

Selbstverwaltung im Bereich der öffentlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge 

ermöglichen. Vor allem gilt dies in den Bereichen der umsatzsteuerfreien sogenannten 

„Beistandsleistungen“ von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR), 

insbesondere bei Aufgaben der öffentlichen Wasserwirtschaft. 

Grundsätzlich sind jPöR in Bereichen tätig, in denen sie zur Aufgabenerfüllung 

verpflichtet sind oder die Aufgabenerfüllung den öffentlichen Einrichtungen (gesetzlich) 

vorrangig zugewiesen ist. Eine MwSt.-Belastung durch eine enge Auslegung und 

Umsetzung der MwSt.-Richtlinie (Richtlinie 2006/112/EG) würde diesen Grundsatz 

außer Acht lassen und von einem Markt für Aufgaben der Daseinsvorsorge ausgehen.  

Der Gesetzesvorschlag soll der Umsetzung der Rechtsprechung zur MwSt.-Richtlinie 

dienen, die auch eine „notwendige“ Harmonisierung der MwSt.-Vorschriften im Sinne 

von Art. 113 AEUV in der EU bewirken soll. Für eine darüber hinausgehende 

Verschärfung bei der Umsetzung gibt es keine Notwendigkeit. Dies würde vielmehr 

zulasten der kommunalen Gestaltungsfreiheit, zulasten der öffentlichen Strukturen und 

zulasten der Empfänger der kommunalen Daseinsvorsorgeleistungen gehen.  

Wir kommen nach eingehender Prüfung des Gesetzentwurfs zu dem Ergebnis, 

dass der vorgeschlagene § 2b UStG-E eine deutliche Verschärfung der 

Vorgaben aus der MwSt.-Richtlinie darstellt und die vorgesehene Umsetzung 

nach EU-Recht nicht notwendig ist. Insbesondere darf das Kriterium der 
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größeren Wettbewerbsverzerrung nicht zu eng ausgelegt werden. Der 

notwendige Gestaltungsspielraum im Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltung sowie im Bereich der Daseinsvorsorge muss ausreichend 

berücksichtigt werden. Wir befürchten mit dem Entwurf eine stärkere 

Verlagerung von Tätigkeiten von öffentlichen Aufgabenträgern auf private 

Unternehmen in Kernbereichen der Angelegenheiten der kommunalen 

Selbstverwaltung sowie der Leistungen im Bereich der öffentlichen 

Wasserwirtschaft. 

Zu dem Entwurf im Einzelnen: 

Zu § 2b Abs. 1 Satz 2 UStG-E 

Wir fordern hier eine Klarstellung, dass sich die Steuerpflicht, wenn überhaupt 

bei größerer Wettbewerbsverzerrung, allein auf die ausgeübte Tätigkeit 

bezieht. 

In § 2b Abs. 1 Satz 2 UStG-E soll geregelt werden: „Satz 1 gilt nicht, sofern eine 

Behandlung als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen 

würde.“ 

Der Wortlaut von Artikel 13 Abs. 1 Unterabs. 2 MwSt-Richtlinie hingegen lautet: „Falls 

sie solche Tätigkeiten ausüben oder Umsätze bewirken, gelten sie für diese Tätigkeiten 

oder Umsätze jedoch als Steuerpflichtige, sofern eine Behandlung als 

Nichtsteuerpflichtige zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde.“ 

Die im Entwurf vorgesehene Regelung in § 2b Abs. 1 Satz 2 UStG-E begrenzt die 

Steuerpflicht nicht auf die ausgeübte Tätigkeit, wie dies in Artikel 13 Abs. 1 Unterabs. 2 

MwSt.-Richtlinie geregelt ist. Damit geht der Gesetzesvorschlag über die Vorgaben der 

MwSt.-Richtlinie hinaus und schränkt dadurch die kommunalen Gestaltungsspielräume 

ein. 

Zu § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG-E 

Die vorgeschlagene Formulierung in § 2b Abs. 2 Nr. 1 UStG-E lautet: „Größere 

Wettbewerbsverzerrungen liegen nicht vor, wenn 

1. der von einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Kalenderjahr aus 

gleichartigen Tätigkeiten erzielte Umsatz voraussichtlich 17.500 Euro jeweils nicht 

übersteigen wird oder…“ 

Eine Grenze von 17.500 Euro ist im deutschen Umsatzsteuerrecht nur für 

privatwirtschaftliche Kleinunternehmer vorgesehen. Die Bagatellgrenze von 17.500 € 

für die jPöR ist deutlich zu niedrig.  

Bei einer Regelung in § 2b Abs. 2 S. 1 Nr. 1 UStG-E werden jPöR sogar schlechter 

gestellt als privatwirtschaftliche Kleinunternehmer, die im Rahmen des § 19 UStG eine 

Option zur Steuerpflicht haben. 

Aus den Regelungen in der MwSt.-Richtlinie (Art. 282 ff.) lässt sich nach unserer 

Ansicht eine „quantitative“ Wettbewerbsgrenze nicht herleiten, wie dies in der 

Begründung zu diesem Entwurf geschieht. Vielmehr handelt es sich nach unserer 

Auffassung bei den in der MwSt.-Richtlinie vorgegebenen Werten für Kleinunternehmer 

um wirtschaftspolitische und verwaltungspraktische Entscheidungen, die nichts mit 
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Wettbewerbsverzerrungen zu tun haben. Die Wertgrenze von 17.500 Euro ist jedenfalls 

nicht geeignet, um bei deren Überschreitung eine größere Wettbewerbsverzerrung 

anzunehmen.  

Darauf lässt auch schließen, dass es nach Art. 287 MwSt.-Richtlinie in Mitgliedstaaten, 

die nach 1978 der EU beigetreten sind, höhere Grenzen für Kleinunternehmer gibt– wie 

z.B. in Höhe von 35.000 Euro in Österreich, Tschechische Republik, Ungarn oder 

Slowakei. Sachlich aus dem Wettbewerb abgeleitete Gründe für diese unterschiedlichen 

Grenzen sind uns nicht bekannt. Nach unserer Ansicht kommt es bei der Beurteilung 

der Wettbewerbsgrenze auch nicht allein auf eine quantitative Wettbewerbsgrenze an, 

es müssen noch weitere Umstände hinzutreten, womit eine „größere“ 

Wettbewerbsverzerrung begründet werden könnte (z.B. Art der Tätigkeit, Umfang der 

Tätigkeit in Relation zu anderen gleichartigen Tätigkeiten, Zeitraum etc.). 

Kommt es hingegen bei der Wertgrenze i.H.v. 17.500 Euro auf eine 

Verwaltungsvereinfachung an, so ist zu berücksichtigen, dass sich jPöR in ihren 

Tätigkeiten und Strukturen regelmäßig deutlich von typischen privatwirtschaftlichen 

Kleinunternehmer unterscheiden. Diese Unterschiede sind wiederum ursächlich für den 

besonderen Verwaltungsaufwand von jPöR. Es ist insoweit auch zweckmäßig, für jPöR 

differenzierte gesonderte Wertgrenzen zu schaffen, in der eine 

Verwaltungsvereinfachung für jPöR tatsächlich bewirkt werden kann. 

Zu § 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG-E 

In Absatz 3 werden Leistungen von einer jPöR für eine andere jPöR speziell geregelt.  

Der § 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG-E lautet: „Sofern eine Leistung an eine andere juristische 

Person des öffentlichen Rechts ausgeführt wird, liegen größere 

Wettbewerbsverzerrungen nicht vor, wenn  

1. die Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von einer juristischen 

Person des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen oder…“ 

Die Begründung lautet hierfür: „Bezieht sich die Zusammenarbeit von jPöR auf 

Leistungen, die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur von einer jPöR erbracht 

werden dürfen, liegt nach Nummer 1 keine wettbewerbsrelevante und damit keine 

unternehmerische Tätigkeit vor. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn zwei Kommunen 

gemeinsame Standes- und Ordnungsamtsbezirke bilden oder die Tätigkeiten der 

Einwohnermeldeämter zentralisieren. Solche – schon gegenständlich marktfernen – 

Tätigkeiten sind aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen den jPöR vorbehalten.“ 

In Absatz 3 werden bestimmte Konstellationen genannt, in welchen keine „größeren 

Wettbewerbsverzerrungen“ vorliegen. Darüber hinaus sind aber auch weitere 

Konstellationen denkbar, in der diese Voraussetzungen ebenfalls gegeben sein können. 

Deshalb sollte die Formulierung des Abs. 3 nicht abschließend sein und in dem 

einleitenden Satz das Wort „insbesondere“ eingefügt werden. 
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Für den für uns bedeutsamen Bereich der Abwasserbeseitigung ist in § 56 WHG 

geregelt, dass nur jPöR nach Landesrecht hierzu verpflichtet werden dürfen 

(Abwasserbeseitigungspflichtige). Zur Erfüllung ihrer Pflichten können sie sich allerdings 

Dritter bedienen. Für die Leistung einer jPöR zur „Erfüllung“ einer Aufgabe einer 

anderen jPöR trifft der § 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG-E dagegen keine klare Regelung. Dies 

betrifft insbesondere die Zusammenarbeit in Form der typischen Beistandsleistungen, in 

der eine jPöR eine (Teil-)Aufgabe für eine andere jPöR „durchführt“.  

Wir fordern, eine entsprechende Klarstellung, wonach eindeutig für solche 

Beistandsleistungen zwischen jPöR keine größere Wettbewerbsverzerrung 

anzunehmen ist, wenn diese Tätigkeiten in Verbindung mit einer öffentlichen 

Aufgabe oder einer nicht steuerpflichtigen Tätigkeit einer jPöR verbunden 

sind. Anderenfalls wären solche Tätigkeiten umsatzsteuerpflichtig und dies 

würde die kommunale Gestaltungsfreiheit im Bereich der kommunalen 

Zusammenarbeit erheblich einschränken.  

Zudem ist die Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 WHG auch nicht auf 

„eine“ jPöR wie in § 2b Abs. 3 Nr. 1 UStG-E beschränkt, insoweit konsequent 

die Formulierung in Nr. 1 „nur von den jPöR“ lauten müsste. 

Zu § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG-E 

Wir schlagen für § 2b Abs. 3 Nr. 2 folgende Formulierung vor: „…2. die 

Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen 

bestimmt wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn die Leistungen der 

Wahrnehmung der öffentlichen Aufgabe mindestens eines Beteiligten dient“ 

Der Entwurf lautet: „Sofern eine Leistung an eine andere juristische Person des 

öffentlichen Rechts ausgeführt wird, liegen größere Wettbewerbsverzerrungen nicht vor, 

wenn 

[1. …] 

2. die Zusammenarbeit durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt 

wird. Dies ist regelmäßig der Fall, wenn 

a) die Leistungen auf langfristigen öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen beruhen, 

b) die Leistungen dem Erhalt der öffentlichen Infrastruktur und der Wahrnehmung einer 

allen Beteiligten obliegenden öffentlichen Aufgabe dienen, 

c) die Leistungen ausschließlich gegen Kostenerstattung erbracht werden und 

d) der Leistende im Wesentlichen für andere juristische Personen des öffentlichen 

Rechts tätig wird.“ 

Die Begründung für die vorgesehene Regelung lautet: „In Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 

sind Abgrenzungskriterien hinsichtlich größerer Wettbewerbsverzerrungen aufgeführt, 

die auf der Basis des EU-Vergaberechts entwickelt wurden. Größere 

Wettbewerbsverzerrungen werden verneint, wenn die Zusammenarbeit der öffentlichen 

Einrichtungen durch gemeinsame spezifische öffentliche Interessen bestimmt wird. 

Dieses Kriterium, welches aus Artikel 12 Abs. 4 Buchst. b der EU-Vergaberichtlinie 

abgeleitet wurde, kann sowohl bei Fallgestaltungen, bei denen die leistende jPöR vom 

öffentlichen Auftraggeber kontrolliert wird, als auch bei der gleichberechtigten 

Zusammenarbeit von jPöR erfüllt sein.“ 
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Die Ausnahmen des Vergaberechts für öffentliche Unternehmen und der 

Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Unternehmen, die hier herangezogen werden, 

betreffen Fragen, inwieweit das EU-Vergaberecht die Organisationsfreiheit der 

Mitgliedstaaten über ihre Einrichtungen ohne Ausschreibungszwang regelt. Dies wird 

zum Beispiel in der Entscheidung „Stadtreinigung Hamburg“ deutlich: „Der Gerichtshof 

hat u. a. festgestellt, dass eine öffentliche Stelle ihre im allgemeinen Interesse 

liegenden Aufgaben mit ihren eigenen Mitteln und auch in Zusammenarbeit mit anderen 

öffentlichen Stellen erfüllen kann, ohne gezwungen zu sein, sich an externe 

Einrichtungen zu wenden, die nicht zu ihren Dienststellen gehören“ (EuGH, Urt. v. Urt. 

9.6.2009 – C -480/06, Rn. 45). 

Die kumulative Orientierung des Umsatzsteuerrechts an den Kriterien des 

Vergaberechts, wie in § 2b Abs. 3 Nr. 2 UStG-E, stellt eine nicht notwendige 

Verschärfung des Umsatzsteuerrechts im Hinblick auf die Zusammenarbeit von den jPöR 

dar. Die kumulativen Voraussetzungen für die Anerkennung „spezifischer öffentlicher 

Interessen“ führen dazu, dass die Voraussetzungen für die nicht steuerbare 

Interkommunale Zusammenarbeit sehr eng gefasst sind. Dafür gibt es keinen 

sachlichen Grund. 

Einziges geeignetes Kriterium, das für die umsatzsteuerfreie Zusammenarbeit zwischen 

jPöR herangezogen werden kann und keine Verschärfung von Art. 13 MwSt.-Richtlinie 

darstellt, ist nach unserer Auffassung die Wahrnehmung einer öffentlichen Aufgabe 

mindestens einer beteiligten jPöR. In diesen Fällen besteht eine klare Abgrenzung zu 

marktrelevanten Bereichen und eine größere Wettbewerbsverzerrung kann in diesen 

Fällen nicht eintreten. Um auch vertikale Kooperationen und Leistungsbeziehungen 

zwischen jPöR und ihren Trägern zu ermöglichen, sollte deshalb die Formulierung 

lauten: „…der Wahrnehmung einer allen Beteiligten obliegenden der öffentlichen 

Aufgaben mindestens eines Beteiligten dient“ (vgl. § 2b Abs. 3 Nr. 2 Buchst. b zweiter 

Teil UStG-E).  

 

Zu § 2b Abs. 4 Nr. 5 UStG-E 

Wir fordern § 2b Abs. 4 Nr. 5 UStG-E zu ergänzen und folgenden Satz 

anzufügen: „Die juristischen Personen des öffentlichen Rechts gelten in Bezug 

auf die in Anhang I genannten Tätigkeiten als Steuerpflichtige, sofern der 

Umfang dieser Tätigkeiten nicht unbedeutend ist.“ 

Die Formulierung in § 2b Abs. 4 Nr. 5 UStG-E stellt eine Verschärfung der 

Anforderungen der MwSt.-Richtlinie dar, weil der Umfang der Tätigkeit nicht 

berücksichtigt wird.  

Der Entwurf zu § 2b Abs. 4 Nr. 5 UStG-E lautet: „Auch wenn die Voraussetzungen des 

Absatzes 1 Satz 1 gegeben sind, gelten juristische Personen des öffentlichen Rechts bei 

Vorliegen der übrigen Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 mit der Ausübung folgender 

Tätigkeiten stets als Unternehmer: 

[1. – 4.]… 

5. Tätigkeiten, die in Anhang I der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 

2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. EU Nr. L 347 S. 1) in der 

jeweils gültigen Fassung genannt sind.“ 
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Anhang I der MwSt.-Richtlinie trägt die Überschrift „Verzeichnis der Tätigkeiten im 

Sinne des Artikels 13 Absatz 1 Unterabsatz 3“ der MwSt.-Richtlinie. Im Verzeichnis wird 

in Nr. 2 auch die „Lieferung von Wasser“ genannt. Der Wortlaut von Artikel 13 Absatz 1 

Unterabsatz 3 lautet jedoch: „Die Einrichtungen des öffentlichen Rechts gelten in Bezug 

auf die in Anhang I genannten Tätigkeiten in jedem Fall als Steuerpflichtige, sofern der 

Umfang dieser Tätigkeiten nicht unbedeutend ist“. Mit der von uns 

vorgeschlagenen Formulierung wird dem ausreichend Rechnung getragen. 
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Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft e.V. (AöW) 

Die AöW ist die Interessenvertretung der öffentlichen Wasserwirtschaft in Deutschland. Zweck des Vereins ist die 
Förderung der öffentlichen Wasserwirtschaft durch die Bündelung der Interessen und Kompetenzen der 
kommunalen und verbandlichen Wasserwirtschaft.  
 
AöW-Mitglieder sind Einrichtungen und Unternehmen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, die ihre 
Leistungen selbst oder durch verselbstständigte Einrichtungen erbringen und vollständig in öffentlicher Hand sind. 
Ebenso sind Wasser- und Bodenverbände sowie wasserwirtschaftliche Zweckverbände und deren 
Zusammenschlüsse in der AöW organisiert. Allein über den Deutschen Bund der verbandlichen Wasserwirtschaft 
(DBVW) sind über 2000 wasserwirtschaftliche Verbände in der AöW vertreten. Außerdem sind Personen, die den 
Zweck und die Ziele der AöW unterstützen sowie solche Interessenverbände und Initiativen, Mitglied in der AöW.  
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